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Zusammenfassung:

Im vorliegenden Bericht wurden die baubedingten Schall- und Erschütterungsimmissionen durch die

Baumaßnahmen am Bahnübergang W olnzacher Straße bei ca. Bahn-km 3,651 der Strecke 5383

für die schutzbedürftige N achbarschaft ermittelt und bewertet.

Die Untersuchungen zu den baubedingten Schallimmissionen kommen zu dem Ergebnis, dass basie-

rend auf den zur Verfügung gestellten Angaben prognostizierte Beurteilungspegel oberhalb der Im-

missionsrichtwerte gegeben sind. Infolgedessen wurden mögliche M aßnahmen zur M inderung von

erheblichen Belästigungen diskutiert und bewertet.

Zur M inimierung baubedingter Schallimmissionen erscheint es demnach zweckmäßig, im Zuge der

Ausschreibung nachfolgende M aßnahmen ausreichend zu berücksichtigen:

§ Verwendung von geräuscharmen Baumaschinen

Durch das beauftragte Bauunternehmen sind ausschließlich Baugeräte einzusetzen, die hin-

sichtlich ihrer Schallemissionen dem Stand der Technik entsprechen (siehe 32. BImSchV).

§ Baustellen sind zur vollständigen Erfüllung des Vermeidungs- und M inimierungsgebots zu pla-

nen, einzurichten und zu betreiben.

N eben den oben beschriebenen M aßnahmen sind nachfolgende von Bauzeiten und Bauphasen un-

abhängige M aßnahmen zur Konfliktbewältigung ausreichend zu berücksichtigen:

§ Umfassende Information der Betroffenen über die Baumaßnahmen, die Bauverfahren, die

Dauer und die zu erwartenden Lärmeinwirkungen aus dem Baubetrieb.

§ Aufklärung über die Unvermeidbarkeit der Lärmeinwirkungen.

§ Zusätzliche baubetriebliche M aßnahmen zur M inderung und Begrenzung der Belästigungen

im Einzelfall (Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise usw.)

§ Umfangreiche Instruktion der Arbeiter und insbesondere der M aschinenführer auf der Bau-

stelle.

§ Benennung einer Ansprechstelle, an die sich die Betroffenen wenden können.

In den diskutierten und vorgeschlagenen M aßnahmen stecken somit umfangreiche Potenziale zur

M inderung der baubedingten Schallimmissionen, sodass bei deren Berücksichtigung nicht mehr zu-

mutbare Belästigungen auf ein M indestmaß reduziert werden können.

Darüber hinaus können erschütterungsrelevante Bautätigkeiten im vorliegenden Fall entsprechend

dem Bauablauf durch Verdichtungs- und Stopfarbeiten erwartet werden.

Auf Basis der geplanten Bauverfahren sind durch die baubedingten Erschütterungen potenzielle Be-

troffenheitsbereiche für Einwirkungen auf M enschen in Gebäuden (nach Teil 2 der DIN 4150) bei

Gebäuden mit Wohnungen und vergleichbar genutzten Räumen mit geringerem Abstand als 30 m

nicht auszuschließen.
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Infolgedessen ist bei baubedingten Erschütterungen für Gebäude mit einem geringeren Abstand als

30 m zur Baumaßnahme ein Schutzmaßnahmenkonzept zweckmäßig um erhebliche Belästigungen

für die Anwohner durch die Baumaßnahme zu vermeiden.

Dieses Schutzkonzept kann insbesondere folgende M aßnahmen beinhalten:

§ Verwendung von erschütterungsarmen Baumaschinen und Bauverfahren

Durch das beauftragte Bauunternehmen sind ausschließlich Bauverfahren und Baugeräte ein-

zusetzen, die hinsichtlich ihrer Erschütterungsemissionen dem Stand der Technik entsprechen.

§ Umfassende Information der betroffenen Anwohner im Vorfeld der Baumaßnahme (insbeson-

dere über die Art und Dauer von Bauarbeiten in der N acht und an Sonn- und Feiertagen)

§ Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene wenden können.

§ Durchführung von gebäudetechnischen Beweissicherungen vor bzw. nach Ende der Baumaß-

nahmen für betroffene Gebäude im Bereich von erschütterungsintensiven Bautätigkeiten.

Etwaige Gebäudeschäden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes entsprechend den

Anforderungen der DIN  4150-3 sind aufgrund der örtlichen Gegebenheiten für keines der Gebäude

bei den geplanten Bauverfahren zu erwarten.
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1.  Aufgabenstellung

Die DB N etz AG plant eine Änderung des Bahnübergangs (BÜ) Wolnzacher Straße bei ca. Bahn-

km 3,651 an der Strecke 5383 Rohrbach (Ilm) – W olnzach Altmann.

Auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Unterlagen, Aussagen über den Einsatz und die Art der

verwendeten Baumaschinen sowie der Kenntnis der Einsatzzeiten soll eine schall- und erschütterungs-

technische Untersuchung zur Prognose der zu erwartenden Immissionen aus Baulärm und Bauerschüt-

terungen innerhalb der schutzbedürftigen N utzungen in der N achbarschaft erstellt werden.

Als Ergebnis der Untersuchungen werden die Gebiete mit möglichen Betroffenheiten in der N achbar-

schaft sowie die Anzahl der Betroffenen dargestellt. Ggf. sind etwaige Auflagen für die Ausschrei-

bungsunterlagen des Bauvorhabens und M aßnahmen zum Schutz der Betroffenen vorzuschlagen.

M it der Durchführung der schall- und erschütterungstechnischen Untersuchung wurde die M öhler +

Partner Ingenieure AG von der DB N etz AG mit dem Schreiben vom 02.07.2020 beauftragt.
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2.  Örtliche Gegebenheiten

Die geplante Baumaßnahme am BÜ W olnzacher Straße befindet sich in ca. Bahn-km 3,651 der

Strecke 5383 Rohrbach (Ilm) – Wolnzach Altmann (siehe nachfolgende Abbildung) im Ortsteil Gos-

seltshausen der Stadt W olnzach.

Abbildung 1 : Übersichtslageplan im Bereich der Baumaßnahme am BÜ W olnzacher Straße

(Q uelle: OpenRailwayM ap, 2020)

Gemäß Kapitel 3.2.1. bis 3.2.3. der AVV Baulärm [2] sind für die Anwendung der Immissionsricht-

werte die Festsetzungen in den Bebauungsplänen maßgeblich. In Gebieten, in denen keine Festset-

zungen in Bebauungsplänen bestehen, „ ist die tatsächliche bauliche N utzung zugrunde zu legen“ .

Baumaßnahme
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Bestehende Festsetzungen wurden aus vorhandenen rechtskräftigen Bebauungsplänen [23] über-

nommen. In Bereichen ohne entsprechende Festsetzungen wurde die Schutzbedürftigkeit der betroffe-

nen Gebiete anhand der tatsächlichen N utzung eingestuft. Die Einstufung wurde zudem mit den Aus-

weisungen des Flächennutzungsplans [22] abgeglichen.

Demzufolge sind im Umfeld des Bahnübergangs W olnzacher Straße folgende schutzbedürftige N ut-

zungen vorhanden:

§ In der unmittelbaren Umgebung des Bahnübergangs befindet sich westlich der Baumaßnah-

men zunächst ein Dorfgebiet (M D). Ö stlich des BÜ ist Bebauung im Außenbereich nach §35

des BauGB [13] vorhanden.

§ Zudem befinden sich ab einem Abstand von ca. 70 m Richtung Nordwesten bzw. von ca. 100

m Richtung Süden auch allgemeine W ohngebiete (WA).

§ W eiter Richtung Osten liegt in einer Entfernung von ca. 250 das Gewerbegebiet (GE) Schla-

genhauser M ühle.
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3.  Grundlagen

Baustellen gelten nach § 3 Abs. 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) [1] als nicht ge-

nehmigungsbedürftige Anlagen. N ach BImSchG wird vom Betreiber gefordert, dass schädliche Um-

welteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und dass

unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein M indestmaß beschränkt werden.

Schädliche Umwelteinwirkungen sind nach § 3 Abs. 1 BImSchG Immissionen, die nach Art, Ausmaß

oder Dauer geeignet sind, erhebliche Belästigungen herbeizuführen. Für Art und Ausmaß des Bau-

lärms ist gemäß § 66 BImSchG die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm

– Geräuschimmissionen – (AVV Baulärm 1970) [2] maßgebend. Sie konkretisiert für Baumaschinen-

geräusche den unbestimmten Rechtsbegriff der schädlichen Umwelteinwirkungen aus § 3 Abs. 1

BImSchG. Daneben ist die Dauer der lärmintensiven Bauphasen ein wichtiges Kriterium zur Beurtei-

lung der Schädlichkeit der Umwelteinwirkung im Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG.

3.1  AVV Baulärm

Grundlage für die Beurteilung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Geräuschimmissionen von

Baustellen ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissio-

nen – vom 19. August 1970 (AVV Baulärm) [2]. Diese gilt für den Betrieb von Baumaschinen auf

Baustellen, soweit die Baumaschinen gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher

Unternehmungen Verwendung finden.

N ach der AVV Baulärm werden folgende Immissionsrichtwerte in der N achbarschaft festgesetzt:

„ ...

a) Gebiete, in denen nur gewerbliche oder

industrielle Anlagen und W ohnungen für

Inhaber und Leiter der Betriebe sowie für

Aufsichts- und Bereitschaftspersonen

untergebracht sind,      70 dB(A)

b) Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche

Anlagen untergebracht sind   tagsüber  65 dB(A)

       nachts  50 dB(A)

c) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und

W ohnungen, in denen weder vorwiegend

gewerbliche Anlagen noch vorwiegend

W ohnungen untergebracht sind   tagsüber  60 dB(A)

       nachts  45 dB(A)

d) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen

untergebracht sind    tagsüber  55 dB(A)

       nachts  40 dB(A)
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e) Gebiete, in denen ausschließlich W ohnungen

untergebracht sind    tagsüber  50 dB(A)

      nachts  35 dB(A)

f) Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten

      tagsüber  45 dB(A)

      nachts  35 dB(A)

Als N achtzeit gilt die Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr.

…“

Die durchschnittliche tägliche Betriebsdauer innerhalb der Tages- und N achtzeit wird durch Zeitkor-

rekturwerte der W irkpegel gemäß der nachfolgenden Tabelle berücksichtigt:

Tabelle 1 : Zeitkorrekturen nach 6.7.1. AVV Baulärm

Durchschnittliche tägliche Betriebsdauer Zeitkorrektur

[dB(A)]
Tagzeit: 7:00 bis 20:00 Uhr N achtzeit: 20:00 bis 7:00 Uhr

bis 2,5 Stunden bis 2 Stunden 10

über 2,5 Stunden bis 8 Stunden über 2 Stunden bis 6 Stunden 5

über 8 Stunden über 6 Stunden 0

Die Bildung der Beurteilungspegel erfolgt bei der Baulärmprognose, indem die Zeitkorrekturwerte vor

der Durchführung der Ausbreitungsberechnungen der Schallleistungs-W irkpegel von den berechne-

ten Schallimmissionen (sog. W irkpegel) abgezogen werden.

Bei den Schallleistungs-W irkpegeln für die verschiedenen Bauarbeiten handelt es sich um energeti-

sche M ittelungspegel typischer Arbeitszyklen. Diese bestehen bei einer Erdbaumaschine wie z. B.

einem Radlader, aus den einzelnen Arbeitsschritten M aterialaufnahme, Heben der Schaufel, Fahren,

Abkippen des M aterials, Fahren und Senken der Schaufel sowie Leerlaufphasen. Der W irkpegel ist

gemäß AVV Baulärm nach dem Taktmaximalpegelverfahren in 5-Sekundentakten (LAFTm5 in dB(A)) zu

ermitteln. Dadurch wird die Impulshaltigkeit der Geräusche mitberücksichtigt. Bei Prognoseberech-

nungen wird dem äquivalenten Dauerschallpegel ein Impulszuschlag aufaddiert.

N ach AVV Baulärm gilt der Immissionsrichtwert als überschritten, wenn der Beurteilungspegel den

Richtwert überschreitet oder der Immissionsrichtwert für die N achtzeit von einem oder mehreren M ess-

werten (Taktmaximalpegel-Verfahren) um mehr als 20 dB(A) überschritten wird.

Überschreitet der Beurteilungspegel des von Baumaschinen hervorgerufenen Geräusches den Immis-

sionsrichtwert um mehr als 5 dB(A), sollen nach N ummer 4 der AVV Baulärm [2] M aßnahmen zur

M inderung der Geräusche angeordnet werden, wobei die Eingriffsschwelle in der Prognose nicht

anzuwenden ist.
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N ach N r. 4.1. der AVV Baulärm [2] kommen als M aßnahmen zur M inderung des Baulärms insbe-

sondere in Betracht:

a) M aßnahmen bei der Einrichtung der Baustelle

b) M aßnahmen an den Baumaschinen

c) die Verwendung geräuscharmer Baumaschinen

d) die Anwendung geräuscharmer Bauverfahren

e) die Beschränkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen

W eiterhin ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen, ob Geräusche von Baumaschinen nach dem

Stand der Technik vermeidbar sind und mit welcher Häufigkeit bzw. Regelmäßigkeit erhebliche Lärm-

belastungen für die N achbarschaft im Rahmen einer Baumaßnahme auftreten. Darüber hinaus ist die

Anzahl der Betroffenen in der N achbarschaft als M aß für die Betroffenheit ein wesentliches Bewer-

tungskriterium.

Die für eine Prognose zu ermittelnden W irkpegel (entsprechend N r. 6.6. der AVV Baulärm [2]) wer-

den durch Schallausbreitungsberechnung dargestellt. Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt nach

DIN  ISO  9613-2 [3] mit der Software SoundPLAN  [4].

3.2  Vorbelastung

Entsprechend Ziffer 4.1. der AVV Baulärm [2] kann von M aßnahmen gegen Baulärm abgesehen

werden, soweit durch den Baubetrieb infolge nicht nur gelegentlich einwirkender Fremdgeräusche

keine zusätzlichen Gefahren, N achteile oder Belästigungen eintreten.

Falls die Immissionsrichtwerte eingehalten werden, ist davon auszugehen, dass diese zusätzlichen

Gefahren, N achteile oder Belästigungen, insbesondere erhebliche Belästigungen, nicht gegeben

sind. Andererseits stellen die Immissionsrichtwerte nicht generell die Grenze zur „erheblichen Belästi-

gung“  und damit die Grenze der „Zumutbarkeit“  dar. Im Speziellen kann eine „Zumutbarkeit“  beim

Baustellenbetrieb u. U. auch dann noch gegeben sein, wenn die Immissionsrichtwerte überschritten

werden, wie beispielsweise bei einer starken Vorbelastung.

Besteht eine Vorbelastung aus anderen Lärmquellen, kann sich diese Zumutbarkeitsschwelle der An-

wohner für Baulärm erhöhen. Diese Möglichkeit ist jedoch eine Kann-Regelung, deren Anwendung

im Einzelfall entschieden werden muss. Zunächst müssen jedoch aus gutachterlicher Sicht die Mög-

lichkeiten der M aßnahmen zur M inderung des Baulärms nach Abschnitt 4 der AVV Baulärm [2] ge-

prüft und dargestellt werden.
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Die Erhöhung der Zumutbarkeitsschwelle ist eine behördliche Entscheidung, die anhand der Um-

stände des Einzelfalls zu treffen ist. Die AVV Baulärm enthält hierzu kein eigenes Ermittlungsverfahren

wie die Vorbelastung eingehen soll. Im Rahmen der aktuellen Rechtsprechung hat das Bundesverwal-

tungsgericht hierzu folgendes ausgeführt:

„… Eine Abweichung von den Immissionsrichtwerten kann danach etwa dann in Betracht kommen,

wenn im Einwirkungsbereich der Baustelle eine tatsächliche Lärmvorbelastung vorhanden ist, die über

dem maßgeblichen Richtwert der AVV Baulärm liegt. Dabei ist der Begriff der Vorbelastung hier nicht

einschränkend in dem Sinne zu verstehen, dass nur Vorbelastungen durch andere Baustellen erfasst

werden… M aßgeblich ist vielmehr die Vorbelastung im natürlichen Wortsinn. „N achteilige Wirkun-

gen“  im Sinne des § 74 Absatz 2 Satz 2 VwVfG gehen nur von solchen baustellenbedingten Geräu-

schimmissionen aus, die dem Einwirkungsbereich mit Rücksicht auf dessen durch die Gebietsart und

die konkreten tatsächlichen Verhältnisse bestimmte Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit nicht

mehr zugemutet werden können. Für die Gebietsart ist dabei von der bebauungsrechtlich geprägten

Situation der betroffenen Grundstücke (im Einwirkungsbereich) auszugehen, für die tatsächlichen Ver-

hältnisse spielen insbesondere Geräuschvorbelastungen eine wesentliche Rolle…“

Eine vorhandene Vorbelastung „ im natürlichen W ortsinn“  kann dementsprechend die Zumutbarkeits-

schwelle im Einzelfall bis zu den Pegeln der Vorbelastung erhöhen. Die Vorbelastung „ im natürlichen

W ortsinn“  wird zwar nicht weiter konkretisiert, eine abweichende Beurteilungssystematik und eine

mögliche Erhöhung der Zumutbarkeit aufgrund ständig vorherrschender Fremdgeräusche enthält bis-

her aber nur die TA Lärm. Darin ist eine Vorbelastung anzurechnen, die in mehr als 95 % der Zeit das

zu beurteilende Geräusch überdeckt.

Dies ist bei Schienenverkehrsgeräuschen mit den längeren Zugpausen zwar nicht der Fall, in der

Entscheidungsbegründung zu [5] können jedoch Baulärmimmissionen bis zu den vorhandenen Lärm-

vorbelastungen ohne „nachteilige W irkungen“  im Sinne des § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG [14] auf-

grund der konkreten tatsächlichen Verhältnisse den Anwohnern noch zugemutet werden. Begründet

wird dies damit, dass erwartet werden kann, dass die Außenbauteile der jeweiligen Gebäude ge-

genüber der vorhandenen Verkehrslärmvorbelastung (im o. g. Fall der Straßenverkehr) ohne eine

M inderung der Gebrauchsfähigkeit der W ohnungen ausgelegt sind sowie diese Lärmimmissionen nur

temporär über eine begrenzte Zeitdauer einwirken werden.

Eine höchstrichterliche Rechtsprechung im Falle von Eisenbahngeräuschen als Vorbelastung hierzu

existiert derzeit jedoch nicht.

Es ist im Bereich der Baumaßnahme durch den Verkehrslärm der umliegenden Straßen und der Bahn-

linie 5383 keine relevante Lärmvorbelastung zu erwarten. Eine Berücksichtigung der Vorbelastung

durch Verkehrsgeräusche erfolgt im vorliegenden Fall deshalb nicht.



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 250-6459 Seite 16 von 34

3.3  Erschütterung

Die Beurteilung der erschütterungstechnischen Einwirkungen auf M enschen in Gebäuden erfolgt an-

hand der bewerteten Schwingstärke KB. Zudem bedingen die baubedingten Erschütterungsimmissio-

nen eine Beurteilung auf bauliche Anlagen anhand der unbewerteten Schwinggeschwindigkeit vi.

Einwirkungen auf M enschen in Gebäuden

Die Beurteilung von Erschütterungsimmissionen auf Menschen in Gebäuden erfolgt nach der

DIN  4150, Teil 2 [19]. Bei der Einhaltung der entsprechenden Anhaltswerte ist in der Regel zu er-

warten, dass erhebliche Belästigungen von M enschen in Gebäuden vermieden werden.

Die Beurteilung erfolgt dabei anhand folgender zwei Beurteilungsgrößen:

§ maximale bewertete Schwingstärke KBFmax

Die maximale bewertete Schwingstärke KBFmax ist der M aximalwert der bewerteten Schwing-

stärke KBF(t), der während der jeweiligen Beurteilungszeit (einmalig oder wiederholt) auftritt

und der zu untersuchenden Ursache zuzuordnen ist.

§ Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr

Die Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr berücksichtigt die Dauer und die Häufigkeit des Auftretens

von Erschütterungen. Hinsichtlich der Dauer der Erschütterungsereignisse werden jeweils 30-s-

Takte (Taktmaximalwertverfahren) gebildet.

Die Beurteilung der Erschütterungsimmissionen durch baubedingte Erschütterungen wird in Kapitel

6.5.4 der DIN  4150-2 [19] beschrieben.

Bei der Beurteilung der Erschütterungseinwirkungen auf M enschen in Gebäuden durch Baumaßnah-

men sind tags (6:00 bis 22:00 Uhr) die durch den Baustellenbetrieb verursachten Erschütterungen

nach den folgend dargestellten Anhaltswerten aus der DIN  4150-2 [19] gebietsunabhängig zu be-

werten.

Tabelle 2 : Anhaltswerte A für Erschütterungseinwirkungen tags durch Baumaßnahmen außer

Sprengungen nach DIN  4150-2, Tabelle 2

Dauer D ≤ 1  Tage 6  Tage < D ≤ 26  Tage 26 Tage < D < 78 Tage

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Anhaltswerte Au Ao* ) A r Au Ao* ) A r Au Ao* ) A r

Stufe I 0,8 5 0,4 0,4 5 0,3 0,3 5 0,2

Stufe II 1,2 5 0,8 0,8 5 0,6 0,6 5 0,4

Stufe III 1,6 5 1,2 1,2 5 1,0 0,8 5 0,6

* ) Für Gewerbe- und Industriegebiete gilt Ao = 6

Die jeweiligen Stufen beschreiben den Grad einer potenziellen Belästigung und stellen die Basis für

M aßnahmen zur M inderung erheblicher Belästigungen dar.



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 250-6459 Seite 17 von 34

Unter der Dauer D der Erschütterungseinwirkung in der oben stehenden Tabelle ist die Anzahl von

Tagen zu verstehen, an denen tatsächlich Erschütterungseinwirkungen auftreten. Tage mit Erschütte-

rungseinwirkungen, die unter diesen Anhaltswerten liegen, sind nicht mitzuzählen.

Liegt die Dauer der Erschütterungseinwirkungen im Zeitraum zwischen 2 und 6 Tagen, werden die

Anhaltswerte entsprechend interpoliert.

Baubedingte Erschütterungen nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) werden in Abhängigkeit von der jeweili-

gen Schutzbedürftigkeit des Einwirkungsortes anhand der Anhaltswerte beurteilt, die nachfolgend

dargestellt sind:

Tabelle 3 : Anhaltswerte A zur Beurteilung von Erschütterungsimmissionen nach DIN  4150-2,

Tabelle 1

Zeile Einwirkungsort

Tags N achts

Au A r Ao Au A r Ao

1 Industriegebiete 0,4 0,2 6 0,3 0,15 0,6

2 Gewerbegebiete 0,3 0,15 6 0,2 0,1 0,4

3 M isch-, Dorf- bzw. Kerngebiete 0,2 0,10 5 0,15 0,07 0,3

4 Allgemeine bzw. reine W ohngebiete 0,15 0,07 3 0,1 0,05 0,2

5
Besonders schutzbedürftige

Einwirkungsorte, z. B. Krankenhäuser
0,1 0,05 3 0,1 0,05 0,15

Einwirkungen auf bauliche Anlagen

Die Beurteilung von Erschütterungseinwirkungen auf Gebäude erfolgt nach der DIN 4150, Teil 3

[20]. Dabei nennt die N orm Anhaltswerte, bei deren Einhaltung keine Gebäudeschäden im Sinne

einer Verminderung des Gebrauchswertes zu erwarten sind.

Eine Verminderung des Gebrauchswertes von Gebäuden oder Gebäudeteilen durch Erschütterungs-

einwirkungen im Sinne dieser N orm ist z. B.:

§ Beeinträchtigung der Standsicherheit von Gebäuden und Bauteilen

§ Verminderung der Tragfähigkeit von Decken

Bei W ohngebäuden nach den Tabellen 1, 4 oder B1, jeweils Zeilen 2 und 3, der DIN  4150, Teil 3

[20] ist eine Verminderung des Gebrauchswertes auch gegeben, wenn z. B.

§ Risse im Putz von W änden auftreten

§ bereits vorhandene Risse in Gebäuden vergrößert werden

§ Trenn- und Zwischenwände von tragenden W änden oder Decken abreißen
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Diese Schäden werden auch als leichte Schäden bezeichnet.

Beurteilungsverfahren

Das Beurteilungsverfahren unterscheidet zwischen kurzzeitigen Erschütterungen und Dauererschütte-

rungen. Dabei werden als Dauererschütterungen jene Einwirkungen bezeichnet, bei denen die Defi-

nition von kurzzeitigen Erschütterungen nicht zutrifft. Erschütterungen gelten als kurzzeitig, wenn sie

für jedes Ereignis höchstens wenige Sekunden andauern und keine M aterialermüdungen oder Reso-

nanzerscheinungen in den betroffenen Strukturen erzeugen.

W erden beispielsweise Rammträger eingerüttelt, Pfahlwände gebohrt, Flächen verdichtet etc., ist vom

Belastungsfall durch Dauererschütterungen auszugehen. Bei der Beurteilung nach der DIN  4150-3

[20] werden folglich die messtechnisch erfassten maximalen Schwinggeschwindigkeiten vmax mit den

jeweiligen Anhaltswerten für Dauererschütterungen verglichen.

Anhaltswerte zur Beurteilung

Einwirkungen auf bauliche Anlagen werden mittels der unbewerteten Schwinggeschwindigkeit vi be-

wertet. In Abhängigkeit von der Gebäudeart erfolgt die Beurteilung nach unterschiedlich hohen An-

haltswerten. Die Zuordnung der Gebäude erfolgt grundsätzlich durch Inaugenscheinnahme. Die zu-

lässigen Anhaltswerte der DIN 4150-3 [20] für die Schwinggeschwindigkeit vi zur Beurteilung der

W irkung von Dauererschütterungen werden in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Tabelle 4 : Anhaltswerte zur Beurteilung von Erschütterungsimmissionen nach DIN  4150-3 für

Dauererschütterungen

Zeile Gebäudeart

Anhaltswerte für die

Schwinggeschwindigkeit vi in mm/ s

oberste Gebäudede-

cke, horizontal

vertikale Decken-

schwingungen

1
Gewerblich genutzte Bauten, Industrie-

bauten und ähnlich strukturierte Bauten
10 10

2

W ohngebäude und in ihrer Konstruk-

tion und/ oder N utzung gleichartige

Bauten

5 10

3

Bauten, die wegen ihrer besonderen

Erschütterungsempfindlichkeit nicht de-

nen nach Zeile 1 und 2 entsprechen

und besonders erhaltenswert (z. B. un-

ter Denkmalschutz stehend) sind

2,5 10*

* Unterabschnitt 6.1.2 der DIN  4150-3 ist zu beachten
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4.  Baubetriebsablauf

4.1  Baudurchführung

Die regulär geplante Baudurchführung stellt sich gemäß den übermittelten Rahmenbedingungen [6]

wie folgt dar:

Änderung BÜ W olnzacher Straße

§ Vorbereitende M aßnahmen

§ Änderung Oberbau

§ Herstellung (neuer) Geh- und Radwege

§ Straßenbau, Tiefbau, Kabeltiefbau, Kabelarbeiten

§ Herstellung Asphaltdeckschicht

§ Herstellung BÜSA

§ Restarbeiten

Der Baubeginn ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich ca. 4 M onate.

Die Arbeiten finden ausschließlich im Zeitraum Tag (7:00 bis 20:00 Uhr) statt. Tätigkeiten im Zeitraum

N acht (20:00 bis 7:00 Uhr) sind nicht vorgesehen.

4.2  M aschineneinsatz

Gemäß den übermittelten Rahmenbedingungen werden übliche Baugeräte zur Durchführung der

Baumaßnahmen eingesetzt, wie z. B.:

§ LKW

§ (Zweiwege-)Bagger

§ M obilkran

§ Rüttelplatte/ Stampfer

§ W alzenzug/ Vibrationswalze

§ Asphaltfertiger/ Asphaltfräse

§ Trennschleifscheibe

§ Schotterpflug/ Schotterplaniermaschine

§ Stopfmaschine
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5.  Untersuchung zum Baulärm

5.1  Schallquellen

Ausgehend von den Bautätigkeiten der M aßnahme (siehe Kapitel 4.1) wurden die Schallleistungspe-

gel der gutachterlich abgeschätzten, voraussichtlich zum Einsatz kommenden Baumaschinen (bzw.

Arbeitsvorgänge) als Schallleistungs-W irkpegel abgebildet. Die Prognose der Geräusche der übli-

chen M aschinen- und Arbeitsvorgänge erfolgte entsprechend der Literaturangaben ([7], [8], [9],

[11]). Dabei enthalten sind emissionsseitige Zuschläge für Impulse, ausgedrückt durch den Taktmaxi-

malpegel (emissionsseitiger W irkpegel).

Die einzelnen Schallleistungswirkpegel innerhalb der relevanten o. g. Bautätigkeiten sind aus der An-

lage 2 ersichtlich.

Im Rahmen der Prognosegenauigkeit wurde auf eine frequenzselektive Betrachtung verzichtet - als

Eingangswerte wurden A-bewertete Schallleistungssummenpegel zugrunde gelegt.

Da zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht genau abgesehen werden kann, welche Geräte, Bauabläufe

oder M aschineneinsatzzeiten zur Anwendung kommen, wurden die wirkenden Schallleistungspegel

energetisch zu jeweils einer Schallquellengruppe summiert und entsprechend ihrer Abstrahlungscha-

rakteristik als Flächenschallquelle nach DIN  ISO 9613-2 [3] modelliert.

Für die betroffene N achbarschaft ergeben sich aus der jeweils vom Fortschritt der Baumaßnahme

abhängigen Entfernung der Tätigkeiten unterschiedliche Geräuschimmissionen. Dies kann an den Im-

missionsorten im N ahbereich der Baustelle um ca. 5 dB(A) höhere oder niedrigere Beurteilungspegel

ergeben.

Die detaillierten Eingabedaten sowie die Höhe der angesetzten Schallquellen können der Anlage 1

und 2 entnommen werden.

Da keine nächtlichen Bautätigkeiten vorgesehen sind, kann auf eine gesonderte Betrachtung der Ge-

räuschspitzen gemäß. N r. 3.1.3. der AVV Baulärm [2] verzichtet werden.

5.2  Immissionsorte

N ach AVV Baulärm [2] erfolgt die Beurteilung der von Baustellen ausgehenden Geräusche 0,5 m

vor dem am stärksten betroffenen geöffneten Fenster von Gebäuden, die zum dauerhaften Aufenthalt

von M enschen bestimmt sind. Die Schutzbedürftigkeit entspricht den Festsetzungen aus den Bebau-

ungsplänen bzw. der tatsächlichen N utzung (siehe Kapitel 2) und wurde den entsprechenden Kate-

gorien der AVV Baulärm (Kapitel 3.1) zugeordnet.
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5.3  Schallimmissionen

Ausgehend von den angesetzten Schallquellen (siehe Anlage 2) wurden die Schallimmissionen mittels

Einzelpunktberechnungen sowie flächenhaften Ausbreitungsberechnungen nach DIN ISO 9613-2

[3] ermittelt.

Die Beurteilungssystematik geht bei der Ermittlung der Schallimmissionen von Baustellen vom Wirkpe-

gel (nach Nr. 6.6. der AVV Baulärm [2]) aus. Demnach wird der W irkpegel aus dem nach dem

Taktmaximalpegel-Verfahren gemessenen, auf ganze Zahlen gerundeten Schallpegel ggf. unter Be-

rücksichtigung eines Lästigkeitszuschlags für deutlich hervortretende Töne (z. B. Singen, Heulen, Pfei-

fen, Kreischen) von bis zu 5 dB(A) gebildet. Dieser Lästigkeitszuschlag wurde erforderlichenfalls bei

der Bildung der kennzeichnenden Emissionswerte berücksichtigt (vgl. Anlage 2). Damit wurden die

Beurteilungspegel des Baulärms in der N achbarschaft berechnet.

Das Ergebnis der Ausbreitungsberechnung ist mit einer Aufpunkthöhe von 6 m über Geländeober-

kante (GOK) in der Anlage 3 dokumentiert.

Die dargestellten Beurteilungspegel stellen einen möglichst realistischen Baustellenbetrieb, d. h. unter

Berücksichtigung einer angenommenen durchschnittlichen Auslastung der Baumaschinen innerhalb

der Baumaßnahme dar. Zudem ist eine M itwindsituation (CM et = 0) nach DIN  ISO 9613-2 [3] ange-

setzt. Sollte aufgrund von derzeit noch nicht bekannten oder nicht absehbaren Schwierigkeiten der

Baufortschritt verlangsamt werden, kann eine entsprechend längere oder sogar höhere Belastung

(verändertes Bauverfahren/ veränderter M aschineneinsatz im Vergleich zu den Annahmen) auftreten.

In folgender Tabelle sind die Berechnungsergebnisse für die durchzuführenden Bauarbeiten für aus-

gewählte Immissionsorte zusammengefasst. Die Berechnungen erfolgten unter Annahme einer durch-

schnittlichen tageszeitlichen Bautätigkeit von über 8 Stunden für den Beurteilungszeitraum Tag (7:00

bis 20:00 Uhr). Nachtarbeiten sind nicht vorgesehen. Die jeweilige Lage der Immissionsorte ist in der

Anlage 3 dargestellt.

Tabelle 5 : Beurteilungspegel an ausgewählten Immissionsorten in der N achbarschaft

Durchschnittliche Betriebsdauer tags über 8  h [dB(A)]

W olnzacher Str. 4a

IRW  = 60

(nach N r. 3.1.1. c))

W olnzacher Str. 5

IRW  = 60

(nach N r. 3.1.1. c))

Burgstaller Str. 2

IRW  = 55

(nach N r. 3.1.1. d))

Bergstr. 4

IRW  = 55

(nach N r. 3.1.1. d))

Tag Tag Tag Tag

75 64 56 44

Fett: Überschreitung der Immissionsrichtwerte, IRW  = Immissionsrichtwert

Die Berechnungsergebnisse für die Tagzeit zeigen, dass die Immissionsrichtwerte in Abhängigkeit des

Abstands zur jeweiligen Lärmquelle rechnerisch um bis zu ca. 15 dB(A) überschritten werden können.

In der N achtzeit finden keine Bautätigkeiten statt.
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In den folgenden Abbildungen sind jeweils die Bereiche der von erheblichen Baulärmbelästigungen

betroffenen N achbarschaft dargestellt.

Die Gebäude, an denen während des Baubetriebs Überschreitungen des entsprechend der Gebiets-

nutzung maßgeblichen Immissionsrichtwertes zu erwarten sind, wurden farbig (orange) gekennzeich-

net. Überschreitungen der „grundrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle“  von 70 dB(A) am Tag wurden

ebenfalls farbig (rot) gekennzeichnet.

Änderung Bahnübergang W olnzacher Straße

Gebiete nach N r. 3.1.1. c) der AVV Baulärm
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Gebiete nach N r. 3.1.1. d) der AVV Baulärm

Abbildung 2 : Prognostizierte Anwesen in der N achbarschaft mit Überschreitungen der

Immissionsrichtwerte am Tag in Abhängigkeit von der Gebietsnutzung

Die detaillierten Berechnungsergebnisse als Beurteilungspegelkarten lassen sich der Anlage 3 ent-

nehmen.

In nachfolgender Tabelle ist in Abhängigkeit von der Schutzbedürftigkeit der N achbarschaft die

Anzahl der Gebäude mit prognostizierten Überschreitungen der Immissionsrichtwerte abgeschätzt.

Zusätzlich ist informativ die Anzahl der Gebäude mit Beurteilungspegeln ab 70 dB(A) am Tag

angegeben. Dieser W ert wird in der Rechtsprechung unabhängig von der Gebietsnutzung

regelmäßig als Anhalt für die „grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle“  angesehen.
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Tabelle 6 : Prognostizierte Anzahl von Gebäuden mit Überschreitungen der Immissionsrichtwerte

der AVV Baulärm

Gebiete nach

N r. 3 .1 .1 . b)

Gebiete nach

N r. 3 .1 .1 . c)

Gebiete nach

N r. 3 .1 .1 . d)
Gesamt

davon

≥ 70  dB(A)

Tag Tag Tag Tag Tag

-- ca. 15 1 ca. 15 ca. 5

Es sind bei den durchzuführenden Bauarbeiten am Tag an Gebäuden in unmittelbarer Umgebung

zur Baumaßnahme Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm zu erwarten.

Eine Überschreitung der „grundrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle“  ab 70 dB(A) am Tag kann bei

ca. 5 Gebäuden gegeben sein.

5.4  Diskussion von M aßnahmen zur M inderung des Baulärms

W ie im Kapitel 5.3 ausgeführt, sind infolge der Baumaßnahmen im Bereich des Bahnübergangs

W olnzacher Straße Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm zu erwarten.

Für den Fall des Auftretens von lärmrelevanten Arbeiten sind M aßnahmen zur M inimierung der Be-

lästigung zu diskutieren. Diese setzen den Einsatz von Baumaschinen und -verfahren entsprechend

dem Stand der Technik voraus. Im Hinblick auf den Luftschall sind die Geräuschemissionsgrenzwerte

nach Tab. Art. 12 für die Stufe II der „Richtlinie 2000/ 14/ EG des Europäischen Parlaments und des

Rates“  vom 08.05.2000 [15] durch die zum Einsatz kommenden Geräte einzuhalten.

M aßnahmen bei der Errichtung der Baustelle

Eine bzgl. der N achbarschaft optimierte Aufstellung von Baumaschinen ist im vorliegenden Fall für

einen Großteil der eingesetzten Baumaschinen (Bagger, Lkw usw.) nicht möglich, da diese nicht orts-

gebunden, d. h. an einem festen Standort, eingesetzt werden können und auf der gesamten Baufläche

agieren.

Diejenigen Baumaschinen, die an einem festen Standort betrieben werden können, sollten so positio-

niert werden, dass sie sich möglichst weit entfernt von den maßgeblichen Immissionsorten befinden

und betrieben werden. Bei der W ahl des Standortes ist soweit möglich die schallabschirmende W ir-

kung natürlicher und künstlicher Hindernisse auszunutzen (z. B. Gebäude, Bodenerhebungen, Bau-

container) und auf evtl. auftretende, das Geräusch verstärkende Schallreflexionen zu achten.

Aufgrund der räumlich begrenzten Ausdehnung des Baufeldes könnte der Einsatz stationärer (tempo-

rärer) Schallschirme im vorliegenden Fall grundsätzlich eine M öglichkeit zur Lärmminderung darstel-

len, wodurch die Schallimmissionen und die Anzahl der betroffenen Gebäude reduziert werden könn-

ten.
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Die W irksamkeit von mobilen Schallschutzwänden hängt maßgeblich von deren Höhe und dem Ab-

stand zur Schallquelle ab. Grundsätzlich sind mobile Schallschutzwände möglichst nahe und lücken-

los an der maßgeblichen Geräuschquelle zu positionieren, um eine hohe W irksamkeit zu erzielen.

Zudem ist eine ausreichende Überstandslänge zum Arbeitsgerät (mindestens jeweils ca. 20 m) zu

beachten.

Der Errichtung von effektiven temporären Schallabschirmungen sind im vorliegenden Fall aufgrund

der örtlichen Gegebenheiten (u.a. durch Schiene und Straße) Grenzen gesetzt. Eine Aufstellung von

mobilen Schallschutzwänden ist daher nicht praktikabel.

M aßnahmen an den Baumaschinen

Durch Kapselung der Baumaschinen oder dem Einsatz von Schallschürzen lassen sich die Schallab-

strahlungen erheblich vermindern. Je nach Art der einzelnen Baumaschinen kann eine unmittelbar mit

der M aschine fest verbundene Ummantelung in Betracht kommen oder ein Gehäuse, in das die Bau-

maschine hineingestellt wird.

Im vorliegenden Fall ergäben sich beim Einsatz von Kapselungen oder Schallschürzen für die lärmin-

tensiven Baumaschinen aufgrund der beengten Platzverhältnisse und der erforderlichen Funktionsfä-

higkeit sowie dadurch verursachte Bedienbehinderungen erschwerte Arbeitsabläufe. Zudem ist eine

lückenlose Umschließung aufgrund der Art der Bautätigkeiten nicht möglich, sodass eine effektive

W irksamkeit und somit Einsatzmöglichkeit nicht gegeben ist.

W eitere wirkungsvolle M aßnahmen zur Verminderung der Geräuschemissionen bei Baumaschinen,

u. a. der Einsatz von Schalldämpfern, sind bei den einzusetzenden Baumaschinen wenn möglich zu

berücksichtigen. Allerdings können solche M aßnahmen meist nur herstellerseitig umgesetzt werden.

Verwendung geräuscharmer Baumaschinen und Bauverfahren

Es wird davon ausgegangen, dass die eingesetzten Baumaschinen und Bauverfahren für das Bauvor-

haben erforderlich sind und dem Stand der Lärmminderungstechnik entsprechen. Den M aßnahmen

durch Einsatz geräuscharmer Baumaschinen und Bauverfahren ist vor allem durch die Art der Arbei-

ten Grenzen gesetzt. Zudem führen belastungs- und damit geräuschärmere Bauverfahren auch häufig

zu längeren Bauzeiten, sodass eine Lärmminderung für die geplante M aßnahme mit einer Bauzeit-

verlängerung einhergehen würde und damit keine effektive Verringerung der Betroffenheit der N ach-

barschaft zu erzielen wäre.

Es wird davon ausgegangen, dass die Baumaschinen den Anforderungen der 32. BImSchV [16]

bzw. der Richtlinie 2000/ 14/ EG [15] entsprechen.

Als besonders lärmintensiv sind im vorliegenden Fall die Gleisarbeiten durch den Einsatz einer Stopf-

maschine, einer Schotterplaniermaschine sowie einer Trennschleifscheibe anzusehen. Bzgl. der vo-

raussichtlich eingesetzten M aschinen ist aus baubetrieblichen Gründen jedoch kein weniger lärmin-

tensives Verfahren möglich.
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Leerfahrten sind möglichst zu vermeiden. W eiterhin sind zwischen einzelnen Arbeitsvorgängen die

Baumaschinen stillzulegen, sofern dies den Arbeitsablauf nicht unvertretbar erschwert. Zudem sind

die M aschinenführer auf der Baustelle ausreichend für die immissionsschutzrechtliche Konfliktbewäl-

tigung hin zu instruieren, um somit etwaige Betroffenheiten auf ein M inimum zu reduzieren.

Beschränkungen der durchschnittlichen täglichen Betriebsdauer

Bezüglich der Dauer und Zeiträume des Betriebs der Bautätigkeiten liegen Angaben zum Bauablauf

vor [6]. Die sich daraus ergebenden Betrachtungen und Berechnungen beziehen sich daher auf einen

uneingeschränkten Betrieb am Tag (7:00 bis 20:00 Uhr). Arbeiten in der N acht sind nicht vorgese-

hen.

Sofern die Bautätigkeiten tagsüber auf durchschnittlich 8 Stunden beschränkt werden, kann dies ge-

mäß den Vorgaben der AVV Baulärm mit einer Zeitkorrektur von 5 dB(A) in der Prognose berücksich-

tigt werden (siehe Kapitel 3.1).

Die Beschränkung der durchschnittlichen Betriebsdauer wäre demzufolge eine probate M öglichkeit,

um die Lärmbelastung und damit die Anzahl von Gebäuden mit Überschreitungen der Immissions-

richtwerte zu reduzieren. Dies kann jedoch dazu führen, dass die Zahl oder die Dauer der Sperrpau-

sen möglicherweise entsprechend erweitert und auch insgesamt betrachtet die Bauzeit gegenüber

dem vorliegenden Baukonzept erhöht wird.

Eine Beschränkung der durchschnittlichen Betriebsdauer ist aus baubetrieblichen Gründen nicht um-

setzbar.

5.5  Diskussion von M aßnahmen zur Konfliktbewältigung

Information der betroffenen Anwohner

Durch Art und Umfang der Baustelle kann, wie bereits oben ausgeführt, nicht ausgeschlossen werden,

dass bei den Bautätigkeiten Belästigungen der Anwohner auftreten können. Sofern keine geeigneten

M aßnahmen zur vollständigen Lösung der Lärmkonflikte bei verhältnismäßigem Aufwand erkennbar

sind, kann den Auswirkungen wie folgt entgegnet werden:

a. Umfassende Information der Betroffenen über die Baumaßnahmen, Bauverfahren, Dauer und

zu erwartenden Lärmeinwirkungen aus dem Baubetrieb.

b. Aufklärung über die Unvermeidbarkeit der Lärmeinwirkungen.

c. Zusätzliche baubetriebliche M aßnahmen zur M inderung und Begrenzung der Belästigungen

im Einzelfall (Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise usw.).
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d. Benennung einer Ansprechstelle, an die sich die Betroffenen wenden können, wenn sie beson-

dere Probleme durch Lärmeinwirkungen haben (Immissionsschutzbeauftragter).

e. N achweis der tatsächlich auftretenden Lärmbelastung durch begleitende M essungen sowie

deren Beurteilung bezüglich der W irkungen auf M enschen zur Beweissicherung im Beschwer-

defall.

Überwachung des Baulärms

Bei den angegebenen Beurteilungspegeln handelt es sich um Prognosewerte auf der sicheren Seite,

die einen Anhalt für das Vorliegen von erheblichen Umwelteinwirkungen durch Baulärm geben sollen.

Durch eine stichprobenhafte bzw. kontinuierliche Überwachung der Baulärmsituation während der

Arbeiten mit Rückwirkung zur Bauleitung (Lärmmonitoring), könnte das tatsächliche Auftreten von er-

heblichen Umwelteinwirkungen für die N achbarschaft auf ein M indestmaß begrenzt werden.

Entschädigung betroffener Anwohner

Die Grenze zur „erheblichen Belästigung“  soll beim Baulärm nicht generell auch gleichzeitig die

Grenze der „Zumutbarkeit“  darstellen. Im Speziellen kann eine „Zumutbarkeit“  beim Baustellenbe-

trieb u. U. auch dann noch gegeben sein, wenn die Immissionsrichtwerte überschritten werden. Die

Zumutbarkeitsschwelle ist also im Rahmen der Abwägung über möglicherweise vorzusehende Schutz-

vorkehrungen festzulegen und dabei insbesondere abhängig von einer bereits bestehenden Ge-

räuschvorbelastung.

Durch die vorstehend vorgeschlagenen M aßnahmen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Erfordernis

von Entschädigungen zwar nicht vollständig auszuschließen, wobei deren letztendliche N otwendig-

keit aber durch entsprechende M aßnahmen weitestgehend eingeschränkt werden kann.

5.6  Bewertung der M aßnahmen

Die Baumaßnahmen zur Realisierung des Vorhabens sind im Hinblick auf den Schutz der N achbar-

schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen als bewältigbar zu bewerten. Aufgrund der Art und Um-

fang der Baumaßnahme können schutzbedürftige N utzungen von zeitlich und örtlich begrenzten

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm betroffen sein.

Zur Feststellung der zumutbaren Belästigung von Baustellenlärm kann dabei als M aßstab die AVV

Baulärm herangezogen werden. Aufgrund der beim Baustellenlärm regelmäßig auftretenden

Schwankungen der Lärmbelästigung ist unter N ummer 4.1. der AVV Baulärm [2] zunächst nur be-

stimmt, dass M aßnahmen zur M inderung der Geräusche grundsätzlich erst dann angeordnet werden

sollen, wenn die nach N ummer 6 der AVV Baulärm ermittelten Beurteilungspegel die „erheblich be-

lästigenden“  Immissionen (Immissionsrichtwerte) um mehr als 5 dB(A) überschreiten. Die „Eingriffs-

schwelle“  ist in der Prognose nicht zu berücksichtigen.
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Die Grenze zur „erheblichen Belästigung“  soll beim Baulärm aber nicht generell auch gleichzeitig

die Grenze der „Zumutbarkeit“  darstellen. Im Speziellen kann eine „Zumutbarkeit“  beim Baustellen-

betrieb u. U. auch dann noch gegeben sein, wenn die Immissionsrichtwerte überschritten werden. Die

Zumutbarkeitsschwelle ist also im Rahmen der Abwägung über möglicherweise vorzusehende Schutz-

vorkehrungen festzulegen und dabei insbesondere abhängig von einer bereits bestehenden Ge-

räuschvorbelastung.

Die AVV Baulärm legt mit den Immissionsrichtwerten zunächst also nur eine Schwelle fest, bis zu der

beim Baulärm auf jeden Fall von zumutbaren Belästigungen ausgegangen werden kann. Bei darüber

hinausgehenden Belastungen ist dann im Einzelnen über die mögliche und notwendige Umsetzung

von tunlichen Schutzvorkehrungen oder über eine ggf. zustehende Entschädigung zu befinden. So

kann für Betroffene der auftretende Baulärm bis zur Höhe der vorhandenen Grundgeräuschvorbelas-

tung durchaus zumutbar sein, ohne dass von diesem „nachteilige Wirkungen“ ausgehen. Im vorlie-

genden Fall ist jedoch keine relevante Vorbelastung durch Verkehrslärm zu erwarten.

Zur M inimierung baubedingter Schallimmissionen erscheint es demnach zweckmäßig, im Zuge der

Ausschreibung nachfolgende M aßnahmen ausreichend zu berücksichtigen:

§ Verwendung von geräuscharmen Baumaschinen

Durch das beauftragte Bauunternehmen sind ausschließlich Baugeräte einzusetzen, die hin-

sichtlich ihrer Schallemissionen dem Stand der Technik entsprechen (siehe 32. BImSchV [16]).

§ Baustellen sind zur vollständigen Erfüllung des Vermeidungs- und M inimierungsgebots zu pla-

nen, einzurichten und zu betreiben.

N eben den oben beschriebenen M aßnahmen sind nachfolgende von Bauzeiten und Bauphasen un-

abhängige M aßnahmen zur Konfliktbewältigung ausreichend zu berücksichtigen:

§ Umfassende Information der Betroffenen über die Baumaßnahmen, die Bauverfahren, die

Dauer und die zu erwartenden Lärmeinwirkungen aus dem Baubetrieb.

§ Aufklärung über die Unvermeidbarkeit der Lärmeinwirkungen.

§ Zusätzliche baubetriebliche M aßnahmen zur M inderung und Begrenzung der Belästigungen

im Einzelfall (Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise, usw.)

§ Umfangreiche Instruktion der Arbeiter und insbesondere der M aschinenführer auf der Bau-

stelle.

§ Benennung einer Ansprechstelle, an die sich die Betroffenen wenden können.

In den diskutierten und vorgeschlagenen M aßnahmen stecken somit umfangreiche Potenziale zur

M inderung der baubedingten Schallimmissionen, sodass bei deren Berücksichtigung nicht mehr zu-

mutbare Belästigungen auf ein M indestmaß reduziert werden können.

W eitergehende M aßnahmen zur M inderung des Baulärms erscheinen erst bei Kenntnis der tatsäch-

lichen Schallimmissionen auf Basis messtechnischer Untersuchungen zweckmäßig.
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6.  Erschütterungsschutz

6.1  Geologie

Die geologische Situation im Bereich des Bauvorhabens kann dem geotechnischen Bericht der DB

Engineering & Consulting GmbH [17] entnommen werden.

„Entsprechend der digitalen geologischen Karte von Bayern […] stehen im Untersuchungsbereich

quartäre Abschwemmmassen in Form von Schluffen, tonig, teilweise sandig an. In der näheren Um-

gebung wurden quartäre Lehmablagerungen, Hangsande sowie Auenablagerungen und N ieder-

moortorfe kartiert. […]

Im Untersuchungsgebiet sind die natürlich anstehenden Lockergesteine anthropogen überprägt.

Durch den anthropogenen Einbau von zumeist lokal vorkommenden Böden ist eine zweifelsfreie Un-

terscheidung zwischen aufgefülltem und gewachsenem Boden nicht immer möglich.“

Die geologischen Untergrundverhältnisse können hinsichtlich der W eiterleitung von Erschütterungen

als vergleichsweise nicht besonders kritisch bewertet werden.

6.2  Untersuchungen

Auf Basis des nachfolgend beschriebenen Prognosemodells werden baubedingte Erschütterungsein-

wirkungen abgeschätzt und nach den Vorgaben der DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen“  be-

wertet.

Prognosemodell

Bei der Ausbreitung von Erschütterungen von der Q uelle zum Einwirkungsort können die drei Teilbe-

reiche Emission, Transmission und Immission unterschieden werden.

In Anlehnung an diese Teilbereiche erfolgt die Prognose von Erschütterungen grundsätzlich gemäß

folgender Gleichung aus der VDI 3837 [21]:

Lv-Raum(f) = LE(f) + ΔLB(f) + ΔLG(f) + ΔLM(f)

mit:

Lv-Raum(f):  Terzschnellespektrum am betrachteten Immissionsort

LE(f):  Terzschnellespektrum der Erschütterungen am Emissionsort

LB(f):  baugrund- und abstandsbedingte Erschütterungsabnahme (Transmissionsweg)

LG(f):  gebäudespezifische Übertragungsfunktion am Immissionsort

LM(f):  Summe der Einfügedämmung bei Verbau schwingungsmindernder M aßnahmen

Aus den Terzschnellespektren am Immissionsort können im W eiteren die relevanten Beurteilungsgrö-

ßen gemäß DIN  4150 berechnet werden.
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Emission

Bei baubedingten Erschütterungen können vor der Baumaßnahme grundsätzlich sog. „ in situ“  M es-

sungen durchgeführt werden bzw. es kann auf Angaben in der einschlägigen Literatur oder auf Er-

fahrungswerte zurückgegriffen werden.

Die tatsächliche Höhe der Erschütterungsemissionen verschiedener Baugeräte hängt von einer Viel-

zahl von verschiedenen Parametern (W erkzeugzustand, Untergrundbeschaffenheit, eingesetztes M a-

terial etc.) ab, weshalb im Rahmen von Literaturdaten nur grobe pauschale Annahmen getroffen wer-

den können. Die Einwirkdauer bzw. die Einwirkzeit von Erschütterungsemissionen können dabei aus

Angaben zum geplanten Baubetriebsablauf entnommen werden.

Transmission

Die Erschütterungen werden auf ihrem Ausbreitungsweg zwischen Erschütterungsquelle und Einwir-

kungsort in Abhängigkeit von der Entfernung reduziert. Verantwortlich hierfür ist die Amplitudenab-

nahme aufgrund der Geometrie und der M aterialdämpfung des Erdreichs.

Entsprechend der DIN  4150-1 [18] wird die Abnahme der Amplitude der Schwinggeschwindigkeit v

näherungsweise durch folgende Gleichung beschrieben:

)](exp[)(
1

1

1 RR
R

R
vv n --= - a

Dabei ist

v  die Amplitude der Schwinggeschwindigkeit, in mm/ s;

1v  die Amplitude der Schwinggeschwindigkeit, in mm/ s in der Entfernung R1;

1R  der Bezugsabstand, in m;

R  die Entfernung von der Quelle, in m;

n  der Exponent, der von W ellenart, Quellengeometrie und Art der Schwingung abhängt;

a  der Abklingkoeffizient, in m
-1
, lpa /2 D» ;

D  der Dämpfungsgrad;

l die maßgebende W ellenlänge, in m, fc /=l ;

c  die Ausbreitungsgeschwindigkeit der W elle, in m/ s;

f  die Frequenz, in Hz.

Im Rahmen von messtechnischen Untersuchungen vor Ort oder durch Annahmen für die jeweiligen

Parameter aufgrund der geologischen Untergrundverhältnisse kann die Pegelabnahme der Schwin-

gungen im Ausbreitungsweg ermittelt bzw. abgeschätzt werden.
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Immission

Die Anregung des Gebäudes wird i. d. R. mit überhöhten Schwingschnellen auf den Geschossdecken

beantwortet. Die durch Resonanz bei den Eigenfrequenzen der Decken auftretenden Vergrößerungs-

faktoren hängen insbesondere auch vom zeitlichen Verlauf (harmonisch/ stationär oder impulsförmig)

der Schwingungen ab.

Erschütterungsrelevante Bautätigkeiten können im vorliegenden Fall entsprechend dem Bauablauf

(siehe Kap. D.1) durch Verdichtungs- und Stopfarbeiten erwartet werden. Um im Vorfeld der M aß-

nahme etwaige Betroffenheiten abzuschätzen, werden Annahmen und Angaben zu den erwartenden

Immissionen anhand eigener Erfahrungswerte bzw. aus Literaturangaben (u. a. [10]) herangezogen.

Verdichtungs- und Stopfarbeiten

Die Verdichtungs- und Stopfarbeiten sind ausschließlich im Tagzeitraum vorgesehen. Es wird u. a. von

Erschütterungsanregungen durch den Einsatz einer Rüttelplatte, eines Stampfers, einer W alze, einer

Schotterplaniermaschine und einer Stopfmaschine ausgegangen. Dabei handelt es sich um Baumaß-

nahmen mit einem vergleichsweise geringen bis mäßigen Anteil von erschütterungsintensivem Bauge-

rät. Im Hinblick auf die Einhaltung der zulässigen Anhaltswerte für Erschütterungsimmissionen werden

die Arbeiten als vergleichsweise unkritisch betrachtet.

Etwaige Betroffenheiten sind demnach bei Erschütterungseinwirkungen durch Verdichtungs- bzw.

Stopfarbeiten an umliegenden Gebäuden mit Räumen zum dauerhaften Aufenthalt von M enschen in

einem Korridor von ca. 30 m zur Baumaßnahme erfahrungsgemäß nicht auszuschließen.

6.3  Bewertung

Die Abschätzung von Art, Umfang und Dauer von potenziellen Betroffenheiten durch baubedingte

Erschütterungsimmissionen beruht auf Annahmen zum voraussichtlichen Bauablauf.

Unter Berücksichtigung der Anhaltswerte der DIN 4150 Teil 2 bzw. Teil 3 ist zu erwarten, dass die

Bautätigkeiten sowohl zeitlich als auch räumlich begrenzte potenzielle Betroffenheiten auslösen könn-

ten.

Die Höhe der durch die diversen Quellen entstehenden Erschütterungsemissionen sowie deren W ei-

terleitung im Erdreich hängen zudem stark von den spezifischen geologischen Untergrundverhältnis-

sen ab.

Entsprechend dem geotechnischen Bericht [17] ist die in Kapitel 6.1 dargelegte geologische Situation

im Bereich der Baumaßnahme zu erwarten. Die geologischen Untergrundverhältnisse sind demzu-

folge hinsichtlich der W eiterleitung von Erschütterungen als vergleichsweise nicht besonders kritisch

zu bewerten.

Auf Basis der geplanten Bauverfahren sind durch die baubedingten Erschütterungen potenzielle Be-

troffenheitsbereiche für Einwirkungen auf M enschen in Gebäuden (nach Teil 2 der DIN 4150 [19])

bei Gebäuden mit W ohn- und M ischnutzung mit geringerem Abstand als 30 m nicht auszuschließen.
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Der Abstand zwischen den jeweiligen Erregerquellen an der Baumaßnahme bzw. der schutzbedürf-

tigen Bebauung kann dabei an nachfolgendem Gebäude insbesondere bei den Straßenbauarbeiten

weniger als 30 m betragen:

Ø Ringstraße 20, 21, 22

Ø W olnzacher Straße 2, 2a, 3, 4, 4a

Demzufolge kann für dieses Gebäude nicht ausgeschlossen werden, dass zumindest zeitweise rele-

vante baubedingte Erschütterungsimmissionen auftreten werden.

Infolgedessen ist bei baubedingten Erschütterungen für das Gebäude mit einem geringeren Abstand

als 30 m zur Baumaßnahme ein Schutzmaßnahmenkonzept zweckmäßig, um erhebliche Belästigun-

gen für die Anwohner durch die Baumaßnahme zu vermeiden.

6.4  M inderung der baubedingten Immissionen

Die Bautätigkeiten des Vorhabens sind im Hinblick auf den Schutz der N achbarschaft vor schädlichen

Umwelteinwirkungen zum Teil als nicht sehr problematisch zu bewerten. Den nahe gelegenen W ohn-

gebäuden ist während der Ruhezeiten am Tag (werktags 6:00 bis 7:00 Uhr bzw. 19:00 bis 22:00

Uhr sowie sonn- und feiertags: 6:00 bis 22:00 Uhr) eine höhere Schutzbedürftigkeit einzuräumen.

Zur Feststellung der zumutbaren Belästigungen von Bauerschütterungen kann dabei als M aßstab die

DIN  4150 Teil 2 [19] herangezogen werden.

Die Erheblichkeit der Belastung hängt nicht ausschließlich vom Ausmaß der Erschütterungen, sondern

auch von individuellen und situativen Faktoren ab, die die Zumutbarkeit für den betroffenen M enschen

bestimmen.

Hierzu zählen u. a.:

§ der Gesundheitszustand

§ die Tätigkeit während der Erschütterungsbelastung

§ der Grad der Gewöhnung

§ die Einstellung zum Erschütterungserzeuger

§ die Einwirkdauer

§ die Häufigkeit und Tageszeit des Auftretens und deren Auffälligkeit

§ die Erwartungshaltung in Bezug auf ungestörtes Wohnen, die unter Umständen von der Art

des W ohnumfelds abhängig ist

Belästigungen sind dabei grundsätzlich nur auszuschließen, wenn die einwirkenden Erschütterungen

nicht wahrnehmbar sind. Erhebliche Belästigungen liegen im Allgemeinen nicht vor, wenn die Anhalts-

werte der DIN  4150-2 [19] eingehalten sind. Die Durchführung gebäudetechnischer Beweissiche-

rungen vor bzw. nach Umsetzung der Baumaßnahmen dient zur Feststellung potenzieller Verminde-

rungen des Gebrauchswertes von baulichen Anlagen.
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Zur M inimierung baubedingter Erschütterungsimmissionen erscheint es demnach zweckmäßig, im

Zuge der Ausschreibung nachfolgende M aßnahmen ausreichend zu berücksichtigen:

§ Verwendung von erschütterungsarmen Baumaschinen und Bauverfahren

Durch das beauftragte Bauunternehmen sind ausschließlich Bauverfahren und Baugeräte ein-

zusetzen, die hinsichtlich ihrer Erschütterungsemissionen dem Stand der Technik entsprechen.

§ Umfassende Information der betroffenen Anwohner im Vorfeld der Baumaßnahme (insbeson-

dere über die Art und Dauer von Bauarbeiten in der N acht und an Sonn- und Feiertagen)

§ Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene wenden können.

§ Durchführung von gebäudetechnischen Beweissicherungen vor bzw. nach Ende der Baumaß-

nahmen für betroffene Gebäude im Bereich von erschütterungsintensiven Bautätigkeiten.

Etwaige Gebäudeschäden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes entsprechend den

Anforderungen der DIN  4150-3 [20] sind aufgrund der örtlichen Gegebenheiten für keines der Ge-

bäude bei den geplanten Bauverfahren zu erwarten.

Diese Untersuchung umfasst 34 Seiten und 3 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfältigung der Unter-

suchung ist nur mit Zustimmung der M öhler + Partner Ingenieure AG gestattet.

Bamberg, 03.11.2020

M öhler + Partner

Ingenieure AG

i. V. Dipl.-Ing. (FH) Volker Scherbel i. A. B.A. Sascha N eumann
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7.  Anlagen

Anlage 1.1 – 1.2: Dokumentation der Eingabedaten

Anlage 2.1: Darstellung der Emissionsansätze

Anlage 3.1 – 3.2: Darstellung der Berechnungsergebnisse
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Anlage 1: Dokumentation der Eingabedaten

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Toleranz: 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
 Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
 Luftabsorption: ISO 9613-1
 regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer
Bodeneffekt
 Begrenzung des Beugungsverlusts:
         einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB
 Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelände)
 Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
 Umgebung:
         Luftdruck 1013,3 mbar
         relative Feuchte 70,0 %
         Temperatur 10,0 °C
         Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0;
         Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
 Beugungsparameter:        C2=20,0
 Zerlegungsparameter:
         Faktor Abstand / Durchmesser 8
         Minimale Distanz [m] 1 m
         Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
         Max. Iterationszahl 4
 Minderung
         Bewuchs: ISO 9613-2
         Bebauung: ISO 9613-2
         Industriegelände: ISO 9613-2

 Bewertung: AVV Baulärm 1970
Rasterlärmkarte:
 Rasterabstand: 5,00 m
 Höhe über Gelände: 6,000 m
 Rasterinterpolation:
 Feldgröße = 9x9
 Min/Max = 10,0 dB
 Differenz = 0,2 dB
 Grenzpegel= 40,0 dB
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Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Rasterkarte
Titel: RLK_BÜ_Wolnzacher_Straße
Gruppe
Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 3
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 12)
Berechnungsbeginn: 17.09.2020 09:00:11
Berechnungsende: 17.09.2020 09:04:18
Rechenzeit: 04:04:877 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 86167
Anzahl berechneter Punkte: 86167
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (02.06.2020) - 64 bit

Schallquellen

Name Quelltyp l oder S  m,m² L'w  dB(A) Lw  dB(A)

BÜ Wolnzacher Straße Fläche 2111,40 78,8 / -- 112,0 / --
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Anlage 2: Darstellung der Emissionsansätze
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